
 

 

 
 
 
 
Stadt Biberach an der Riß 

 

Amtliche Bekanntmachung 

Anmeldeschluss für die Kindergartenaufnahme 

 

Auf Grund von § 2 (3) der Satzung über die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen 

wird öffentlich bekannt gemacht: 

 

Die Biberacher Kindergärten nehmen nach den Kindergartenferien Ende August bzw. Anfang Sep-

tember 2019 wieder Kinder auf. Für alle evangelischen, katholischen und städtischen Kindergärten 

ist am 14. Dezember 2018 Anmeldeschluss für das kommende Kindergartenjahr 2019/2020. 

 

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten können ihre Kinder an ihrem Wunschkindergarten anmel-

den. Bei der Anmeldung müssen zwei Ausweichkinder-gärten angegeben werden. Die Anmeldefor-

mulare sind im jeweiligen Kindergarten erhältlich. Für die städtischen Kindergärten gibt es die An-

meldeformulare beim Amt für Bildung, Betreuung und Sport bzw. stehen unter www.biberach-

riss.de/Bildung-Familie-Soziales/Familie/Kindertageseinrichtungen als Download zur Verfügung. 

 

Die Stadtverwaltung Biberach wertet die Anmeldelisten zentral in einem zweistufigen Aufnahme-

verfahren aus. Die Zusagen erfolgen im April 2019 durch den jeweiligen Kindergartenträger. 

 

Norbert Zeidler 
Oberbürgermeister 
 
Biberach an der Riß, 15. November 2018 


